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“,2: s. Oels, den 13. Februar 1874. «12» Jahrg

M-.. » AwmtlicherTheiL

A. Belanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.
Nr. 40, Schuldverschreibungen mit den dazu gehörigen Eoupons

Oels, den 13. Februar 1874.
- »Den bisherigen Herren Orts-
Polizei-Verwaltern, insbesondere aber
auch den Herren Polizei- und Wege-
Districts-Commissarien, deren Amts- ;

 thätigkeit mit dem heutigen Tage
erlischt da in Ausführung der neuen
Kreis-Ordnung am 14. d. Mts. der
Amtsantritt der Herren Amts- und
Guts-Vorsteher erfolgt, auch die neuen
unctionen der Gemeinde-Vorsteher
eginneii, spreche ich hiermit im Namen

des Kreises für die von ihnen geleisteten
treuen Dienste, sowie für das im amt-
lichen Verkehre mir stets bewiesene
Entgegenloniinen und die mir immer
bereitwilligst gewährte Unterstützung
den verbindlichsten Dank aus.

Nr. 41. Berlin, den 16. Januar 1874.
Betxisst die 19. Verloofung der Staats-Prämien-

Anleihe vom Jahre 1855.
Ju ber am 15. und 16. b. M. in Gegenwart

eines Notars öffentlich bewirkten 19. Verloosung der
Staats-Ptämienanleihe vom Jahre 1855 sind auf
diejenigen 2500 Schuldverschreibungen, welche zu den
am 15. September v J. gezogenen 25 Serien ge-
ören, die in der beiliegenden Liste ausgeführten
rämien gefallen

Die Besitzer dieser Schuldverschreibungen werden
aufgefordert, den Betrag der Prämien vom I. April
d. J. ab täglich, mit Ausschluß der Sonn- und Fest-
tage nnd der zu den Kassenrevisionen nöthigen Zeit,
von 9 Uhr Vormittags bis I Uhr Nachmittags bei
der StaatsschuldemTilgungskasse hierselbst, Oranien-
straße Nr. 94, gegen Quittung ·und Rückgabe der

 

 

 

Serie III. Nr 3 bis 8 über die Zinsen vom l. April ..
1873 ab nebst Talons, welche nach dem Jnhalt der
Schuldverschreibungen unentgeltlich abzuliefern sind,
zu erheben.

Die Empfangnahme der Prämien kann auch
bei den Königlichen Regierungs-Hauptkassen, sowie
bei der Kreiskasse in Frankfurt a. M. und den Be-
zirks-Hauptkassen in Hannover, Osnabrück und Lune-
burg bewirkt werden.

Zu diesem Zwecke sind die Schuldverschreibungen
nebst Eoupons und Talons einer dieser Rassen vom
1. März d. J. ab einzureichen, welche sie der Staats-
schuldemTilgungskasse zur Prüfung vorzulegen und
nach erfolgter Feststellung die Auszahlung vom I. April
d. J. ab zu besorgen hat

Der Geldbetrag der etwa fehlenden, unentgeltlich
mit abzuliefernden Coupons wird vom Präniienbetrage
zurückbehalten. Formulare zu den Quittungen werden
von den gedachten Kassen unentgeltlich verabreicht.

Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in
einen Schristwechsel mit den Inhabern der Schuld-
verschreibungen über die Prämienzahlung nicht einlassen.

Zugleich werden die Besitzer von Schuldverschrei-
bungen aus bereits früher verloosten und gekündigten,
auf der beiliegenden “Säfte bezeichneten Serien, zur .
Vermeidung weiteren Zinsverlustes an die baldige
Erhebung ihrer Kapitalien erinnert. ‘

Haupt-Verwaltung der Staatsschulden.

Breslau, den 30. Januar 1874.
Indem wir obige Bekanntinachung der Haupt-

Verwaltung der Staatsschulden hierdurch zur Kennt-
niß des Publikums bringen, machen wir wiederholt
auf die Nachtheile und Verluste aufmerksam, welche
den dabei Betheiligten in dem Falle erwachsen, wenn
die Beträge der jetzt oder schon früher verloosten resp.
Schuldverschreibungen nicht rechtzeitig in Empfang
genommen werden, indem die über die zur Erhebung
der Valuta festgesetzten Termine sortbezogenen Zinsen
zurückerstattet werden müssen

Ein Verzeichniß der jetzt oder schon früher aus-
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geloosten Schuldverschreibungen der hier in Rede ste- 1
henben Anleihe, wie ein solches diesem Stücke des
Amtsblattes beigegeben«worden,liegt außer in den oben-
enannten Kassen auch noch in unserer Instituten-
asse und in den Vureaux des hiesigen königlichen

Polizei-Präsidii zur Einsicht vor.
Königliche Regierung

Oels, den 5. Februar 1874.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch

 mit dem Vemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß-
Verzeichnisse der gezogenen resp. gekündigten Schuld-
verschreibungen in meinem Amtslocale, bei dem König-
lichen Haupt- und Kreis-Steuer-Amt, sowie bei den
Magisträten der Städte Qels, Bernstadt, Hundsfeld
und Juliusburg zur Einsicht des Publikums ausliegen .

" f Lehrer keine ausreichende Veranlassung geben, den 

Nr. 42. Berlin, den 19. Januar 1874.
Aus den in den letzten Jahren ziemlich zahlreich

eingegangenen Gesuchen um Bewilligung einer
Staatsunterstützung in Anlaß von Brandfchäden er-

" sehen wir, daß die Versicherung gegen Feuersgefahr,
insbesondere hinsichtlich der beweglichen Habe, auch
im dortigen Regierungsbezirke noch vielfach entweder
ganz unterlassen oder doch nur in einem nicht genügen-
den Umfange vorgenommen wird.

Es bietet sich aber gegenwärtig so vielfache Ge-
legenheit, Gebäude und Mobilien, ohne beschwerliche
Weiterungen, zu billigen Prämiensätzen gegen Feuers-
gefahr ausreichend zu versichern, daß um so mehr
jeder gute Haushalter es als Pflicht erkennen sollte,
von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen

Wir veranlassen daher die Königliche Regierung,
an die Einsassen Jhres Verwaltungsbezirks durch eine
im Regierungs-Amtsblatte, sowie in den Kreisblättern
zu veröffentlichende Bekanntmachung die Mahnung zu
richten,

ihre Gebäude, sowie ihre bewegliche Habe gegen
Feuersgesahr genügend zu versicheru,

und daran die Hinweisungszu knüpfen, daß nach den
Grundsätzen der Allerhöchsten Ordre vom 23 Januar
1836 Unterstützungen aus Staatsmitteln in Anlaß
von Brandschäden an einzelne Beschädigte zur Deckung ‚
von Verlusten, welche durch eine ausreichende Ver-
sicherung der Gebäude und sdes Mobiliars gegen
Feuersgefahr hätten vermieden werden können, nicht
bewilligt werden, daher auch von der Anbringung
derartiger Unterstützungsgesuche, als vorausstchtlich
erfolglos, nur abgerathen werden könne.
Der Finanzminiffer Der Minister des Jnnern
gez Camphausen Eulenburg.

‚ ‚ n . . .
I 2011 F‘ MoAn d e K n l R i ‚M

: o kg cche einerng zu BTES M I B, 16. M o. J.
Vorstehendes Rescript bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß.

Nr. 43. Breslau, den 22 Januar 1874.
. Obgleich die Schulferien-Ordnung für die Pro-

vinz Schlesien vom 4. Juni 184l noch in voller
Kraft steht, so wird dieselbe doch von nicht wenigen
Lehrern vielfach außer Acht gelassen und nicht zu

 

 

 
'j Unterricht gänzlich auszusetzen.
Hfahren würde die Lehrer sowohl bei den Schülern
als bei den Eltern leicht dem Verdacht aussetzen, daß

 

verkennen ist, daß dabei häufig die Neigung obwaltet,
die Zahl der Schulferientage möglichst zu vermehren.
Früher schon haben wir namentlich darauf aufmerk-
sam gemacht, daß der Tag des Jahrmarkts in den
Städten für die Landfchullehrer zur Aussetzung des
Schulunterrichts durchaus keine Veranlassung gebe.

' Ebensowenig darf an Fastnacht die Schule ausgesetzt
werben. Dennoch finden unsere Schulräthe bei ihren
Schulbereisungen sehr häusig, daß dies unbeachtet
bleibt-« und daß man an den Jahrmarktstagen der
benachbarten Städte, sowie an Fastnacht den Schul-
unterricht in den Landschulen ausfallen läßt.

Wenn auch an den Jahrmarktstagen hie und da
ein Schulkind begründete Ursache haben wird, den
Schulunterricht zu versäumen, so kann dies doch dem

Ein solches Ver-

sie mehr um ihrer selbst als um der Schüler willen
an den Jahrmarktstagen den Schulunterricht aus-
fallen lassen.

An Fastnacht aber die Schule freigeben, heißt in
, der That nichts weniger als offenbarem Unfuge Vor-
schub leisten

Unter diesen Umständen machen wir den Herren
Lehrern die genaue Beobachtung der Ferien-Ordnung
vom 4. Juni 1841 wiederholt zur Pflicht.

Sollte diese Mahnung fruchtlos bleiben und
namentlich doch wieder an den Tagen des Jahr-
markts in benachbarten Städten oder an Fastnacht
der Schulunterricht ausgesetzt werden, so werden wir
in jedem einzelnen zu unserer Kenntniß gelangenden
Fallde die Uebertretung mit einer Strafe von 5 Thlr.
a n en.
h Königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.
v Willich.

An
sämmtliche Königliche evangelische
und katholische Herren Kreis-
Schulen-Jnf ectoren des Regie-

rungs- eztrks Berslau.
2'U. V. lll. VI. 1047.

Oels, den 8. Februar 1874.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß

Nr. 44. Breslau, den 28. Januar 1874.
Nach dem den Herrrn Landräthen und dem Ma-

gistrat der Haupt- und Refidenzstadt Breslau durch
unsere Circular-Verfügung vom 25 November 187l
(ll. V. lll. 3127) mitgetheilten Rescript des Herrn
Cultus-Ministers vom 31. Oktober 187l (11. 25,334)
gehört zu den Erfordernissen für die Aufnahme in
diejenigen öffentlichen Schulen, deren Vefuch nicht
obligatorisch ist, die Veibringung eines Attestes über
die geschehene Schutzpockenimpfung resp. Revaccination

Jn welchem Falle die letztere stattgefunden haben
muß, ist jedoch in dem vorgedachten Ministerial-
Rescript vom 31.Okt 1871 nicht angegeben worden.

 



Der Herr Cultus-Minister hat das letztere daher
mittelst Circular-Verfügung vom 7. b. Mis. dahin
präcisirt, daß bei der Aufnahme von Kindern, welche
das zwölfte Lebensjahr bereits überschritten haben,
nicht blos der Nachweis der ersten Jmpfnng, sondern
auch der stattgehabten Revaccination zu fordern ist.

Die Directoren resp. Nectoren der betreffenden
Schulen sind hiernach mit Anweisung zu versehen.

Königliche Regierunz
Abtheilung für Kirchen- und chulwesen

v. Willirh
An sämmtliche Herren Landräthe des Regierun s-

Bezirks und an den Magistrat der Haupt- und e-
sidenzftadt Breslau.

2. X. V. llI. VI. 857.

Oels, den 9. Februar 1874.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß
Die Magisträte wollen den Vorstehern solcher

öffentlicher Schulen, deren Besuch nicht obligatorisch
ist, von vorstehender Verfügung Mittheilung machen.
 

Nr. 45, Breslau, den 9 December 1973.

Betrifft die Anlage nnb Einrichtung von Schul-
gehäuden.
renne.)

Was die Zahl der nothweiidigen Thüren anbe-
langt, so kommt man in den meisten Fällen mit einer

Thür aus, nur für große eintlaisige Schulen können

2 Thüren erwiiircht fein, namentlich dann, wenn

Knaben und Mädchen tm selben Schullokal gleichzeitig
unterrrichtet werben. Die Thüren sollen weder in der

Cathederwand sitzen —- weil sie dort zu viel Von dem

für andere Zwecke höchst nöthigen Raum wegnehmen
-—- noch sollen sie in·der-der Carhederivand gegenüber-
liegeiiden sogenannten Riickwand sich befinden —-—- weil
sie dann eine unökonomiscbe Erweiterung entweder des
Mittelganges zwischen den Subiellien oder des Raumes
hinter den Subsellien nöthig machen. —-— Der passendste
Platz für die Thüren ist die der Fensterwand gegen-
übetliegende sogenannte Ofenmand des Schulzimmers.

Ein Schulzimnier muß hell sein, es darf also
bei den Fensterti weder an Zahl noch an Größe ge-
spart werden, nnd es ist bei Anlage der Fenster auf
einen zweckmäßigen Lichteinfall Bedacht zu nehmen.
Jn letzterer Beziehung ist zu bemerken, daß an der
Cathederwand angebrachte Fenster absolut verwerflich sind,
weil das von dorther den Schülern direkt in die Augen
lallende Licht für diese verderblich ist; das Anbringen
9°“ Fenstern an 2 entgegengesetzten Wänden ist eben-
sowenig zu empfehlen- weil bei dieser Einrichtung
auf den Wandtafeln, Karten 2e. höchst störende Glanz-

irrbter Wstehen; das Licht soll den Schülern vorzugs-
werfe von der linken Seite her anfallen, außerdem
sind Fenster in der den Schülern im Rücken liegenden
Zimmermand ebenfalls zulässig. Das Licht muß im
Schulztmmer gleichmäßig vertheilt werben, es ist also
dieAnlage oon sogenannten gekuppelten Fenstern mit

Nle baamifdnn liegenden spfeilern nicht zu rathen.
DIE FkUstkk lollen an der Fensterwand gleichmäßig
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VMWU nnb nur durch schmale Pfeiler von einander
getrennt sein; bei Vorhandensein von starken Umfassunga-
mauern sind die sDfeiler vom Fenster an einwärts ab-
zuschrägen. -

« Man stellt die Fenster in der Regel in der Weie
her, daß sie 2 untere und l oder 2 obere Flügel
haben. Es muß durch eiserne Sturmhaken oder
dergl. dafür gesorgt werden, daß die Flügel, so lange
sie der Lüstung wegen geöffnet sind, in ihrer Stellung
erhalten werden. Wenn eine wenigstens theilweise Lüftung
der Schulzimmer durch Oessnen der oberen Fensterstügel
hergestellt werden soll, so kann man die Einrichtung so
treffen, daß diese Flügel in verschiedenen Stellungen fest-
gemacht werden können.

Wenn durch die Fenster entweder direetes Sonnen-
licht oder von gegenüberstehenden Gebäuden restectirtes
Licht eindringen kann, muß man dieselben mit Vor-
richiungen versehen, welche nach Bedarf solches Licht
zwar nicht vollständig abbauen, aber doch däwpsen
und man verwendet hierzu entweder äußere oder innere
Läden, oder äußere oder innere Rouleaur oder Vor-
hänge oder Markisen.

Um an heißen Sommertagen die Hitze, welche
hauptsächlich durch die auf der Sommerseite liegenden
Fenster in das Schulzimmer strömt, nach Möglichkeit-.
abzuhalten, müssen nach außen herabzulaffende Stütz-
inarkisen iii der halben Höhe der Fenster angebracht
werben, damit das Zimmer kühl erhalten wird-. Alle
anderen, bisher üblichen Vorkehrungen zur (Streichung
dieses letzteren Zweckes sind als ungeeignet sernerweit
nicht mehr zur Anwendung zu bringen.

Die Heizung eines Schulzimmers soll rasch be-
werkstelligt werden können, sie soll eine vollkommene
gleichmäßige Erwärmnng des Rauines geben, dir zu-
gleich anhaltend ist, und nach Bedarf gesteigert oder
ermäßigt werden kann; es soll durch die Heizung die
Zimmerlust weder verdorben noch verunreinigtwerden,
im Gegentheil soll die Heiznng es zulassen, daß die
durch das Athinen verdorbene Luft, ohne daß die
Temperatur des Zimmers sich ändere, durch frische
Luft ersetzt werbe; endlich soll der Heizapparat den
Ziminerraum nicht beschränken, er soll einfach, solid,
nicht feuergefährlich und billig sein nnd geringe Ofen-
heizungskosten verursachen.

Betrachtet man die verschiedenen, bis jetzt ein-
geführten Heizungsanlageu, so sindet man, daß bis
jetzt eigentlich noch keine derselben allen eben genann-
ten Forderungen oöllig entspricht.

Für Schulhäuser mit nur einem Schulsaale oder
ein paar Schulsälen wird man vorerst wohl noch
immer gewöhnliche Ofenheizung zur Anwendung bringen
müssen. Dieselbe hat den Vortheil, daß man jedes
einzelne Zimmer, unabhängig von einem anbern, jeder-
zeit in jedem beliebigen Grade heizen kann, und daß
etwaige Schadhaftigkeit eines Ofens andere Räume
nicht berührt. Dagegen werden dieZimmer nur lang-
sam und ungleichmäßig erwärmt —- ungleichmäßig
sowohl mit Rücksicht auf den Raum, als mit Rück-
sicht auf die Zeitdauer der Erwärmnng; —- die Zimmer
werden durch das Brennmaterial, bei der Beseitigung
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Der Asche, bei dem Pußen der Oefen und Rohre ver-
unreinigt; es gehen durch die Oefen in der Regel in
jedem Schulzimmer einige;Sißpläße verloren, sie ,brau-
chen verhältnismäßig mehr Brennmaterial als andere
Heizanlagen und sie lassen, wenigstens bei der gewöhn-
lichen Construktion, keine Zuführung frischer erwärmter
Luft zu. Daher ist für größere Schulgebände in den
Städten jedenfalls die Einrichtung einer Luftheizung
der gewöhnlichen Heizung vorzuziehen.

h Die Luftheizung erfordert die einfachste und des-
halb auch billigste Anlage mit kaum nennens-
werthen Unterhaltungskosten, die Wärme wird voll-
ständig fertig in die Räume-geliesert, jede strahlende
Wärme in derselben ist vermieden, Die Räume werden
sehr rasch und gleichmäßig erwärmt, das Quantum
der einströmenden warmen Lust läßt sich in jedem
Lokal nach Bedarf reguliren, die Anlage gewährt durch
das Wegfallen von Oefen oder Heizröhren und des
durch strblende Wärme belästigenden Raurnes be-
deutende Raumersparniß, endlich gewährt keine andere
Heizungsanlage fo einfach und leicht den Vortheil,
daß die Räume gleichzeitig mit der Erwärmung auch
mit frischer Luft versehen werden« Den gegen frühere
Lustheizungen erhobenen Vorwurf, daß sie die warme
Luft überhitzt —- trocken — und verdorben in die
{Räume einführen, hat man durch neuere Verbesserun-
gen zu beseitigen verstanden; dagegen kann es wohl
noch vorkommen, daß, wenn die Erhißung der Luft
im Heizraum durch einen eisernen Ofen geschieht, dieser
mit der Zeit undicht wird und raucht, bei Erwärmung
der Luft in der Heizkammer durch warmes oder heißes
Wasser oder durch Dampf tritt dieser Uebelstand nicht
ein; endlich läßt sich die Luft nicht gut aus große ho-
rizontale Entfernungen fortleiten und man ist deshalb
bei ausgedehnten Gebäuden genöthigt, mehrere Heiz-
kammern anzulegen.

Führt man von der in der Heizkammer erzeugten
warmen Luft nur einen zur Ventilation genügenden
Theil in die Zimmer ein, den Rest aber in die in
den Umfassungsmauern des Zimmers ausgesparten
Kanäle, so wird das Material dieser Wände —- am
besten gebrannte Steine — mit erwärmt und giebt
langsam teine Wärme wieder an die Zimmerluft ab:
man erhält mit dieser sogenannten Wandheizung eine
außerordentlich angenehme und lang anhaltende Hei-
zung der Zimmer. _

Die Temperatur eines Schulzitntners soll eine
überall und während der ganzen Dauer der Schulzeit
gleichmäßige sein.

Die für ein Schulzimmer passendste Temperatur
iiegt zwischen 13 unD 16 Grad Röaumun Zum Be-
huf der Beobachtung und Regulirung der Temperatur
wird jedes Schulziurmer, je nach seiner Größe, zweck-
mäßig mit einem oder mehreren Thermometern zu
versehen sein. Man hängt das Thermometer am
besten in gleiches Niveau mit den Köpfen der Schüler,
also in eine Höhe vou 1,1 bis 1,4 Meter über den
Fußboden, und man hat gleichzeitig Sorge dafür zu
tragen, daß das Thermometer nicht an eine kalte
Außenfeite gehängt wird, weil es dort immer eine

‚
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.mehrere Grade niedrige Temperatur

 

zeigt, als mitten
im Zimmer. -

Die Treppe außerhalb der Hausthür sollte immer
nur aus wenigen Tritten bestehen. Sobald nicht
mehr als drei Tritte vorhanden sind, kann man die
Treppe wohl noch in der gewöhnlichen Weise von
drei Seiten her zugänglich machen, so daß auf der-
selben vorzugsweise in einer auf die Ebene der Haus-
thür fenkrechten Richtung die Passage stattfindet. Muß
die Treppe höher werden, so ist diese Einrichtung nicht
mehr rathfam; die oft genug mit übergroßer Ge-
fchwindigkeit dem Schulhause enteilenden Kinder lau-
fen Gefahr, Die Treppe hinabzufallenzbefser ist es in
diesem Falle, wenn man die Treppe auf einer oder
auf beiden Seiten der Hausthür am Hause selbst
hinabführt und jeden Treppenlauf, sowie den vor der
Hausthiir sich ergebenden Ruheplatz mit einem soli-
den Geländer versteht. Es find auch bei diesen äußeren
Treppen keine ausgetretenen Tritte zu dulden und
ebenso ist darauf zu sehen, daß das Begehen derselben
nicht noch weiter gefährdet werde durch Anhäufungen
von Schmutz, Schnee oder Eis; es sind deshalb am
Fuße derselben Scharreisen mit Bürsten oder Besen
zur Reinigung der Fußbekleidung anzubringen und
es sind solche Treppen, wenn ste nicht vollständig von
der Wetterseite abgekehrt sind, mit einem passenden
Schußdache zu versehen.

Besondere Sorgfalt ist auf Die Anlage der Ab-
lritte oder Aborte zu verwenden. Man wird das
Lokal jedenfalls to zu situiren haben, daß der herr-
schende Wind nicht etwa den vorhandenen üblen Ge-
ruch in’s Haus hineintreibtz es wäre also z. B. für
unsere geographifche Lage der Abtritte eher gegen Norden
und.Osten, als gegen Westen zu legen, und man wird
auch eine Situirnng gegen Süden um deswillen ver-
meiden, weil die von dort kommende stärkere Sommer-
wärme fördernd auf den Gährungsprozeß des Ab-
trittinbalts etnwirkt.

Können die Erkremente nicht durch ein -— wohl
nur in Städten anwendbares —- Spültystem sofort
entfernt werden, kann ihre Entfernung nur von Zeit
zu Zeit geschehen, so sammelt man sie entweder in
feststehenden, aus natürlichen oder künstlichen Steinen
hergestellten Gruben, oder in transportablen Tonnen.
Man hat dann dafür zu sorgen, daß von den vor-
genannten, Die Fäulniss fördernden Agentienz Luft,
Wärme und Wasser, eines oder mehrere anf den Jn-
halt von Grube oder Tonnen nicht einwirken können.
Der schädliche Etnsiuß des Wassers wird dadurch be-
seitigt, daß man eine Scheidung der festen Theile von
den siüfsigen vornimmt. Die Wärme hält man durch
dichte Bedeckung der Gruben oder Tonnen fern und
legt letztere, wie schon früher bemerkt, so, daß sie und
ihre nächste Umgebung der direkten Einwirkung der
Sonnenstrahlen entzogen sind. Die Einwirkung der
Lust sucht man durch dichten Abschluß, insbesondere
des Sammelgefäßes, zu mindern.

Die Sammelgrube muß nicht nur möglichst luft-
dicht geschlossen, sondern auch wasserdicht hergestellt
werden«



Die einzenen Lolale sind durch bis zur Decke
hinausgehende dichte Wände —- nicht bloße Bretter
wände, von einander zu echt-idem oder falls die Wände
nicht bis zur Decke gehen föhnen, sind die einzelnen
Sitzräume oben durch Drathgesiecht oder dergl. zu
überdecken, so daß ein Hinübersehen oder hinüber:
werfen von einem Sitzraum in den andern verhin-
dert wird.

Jedes Lokal muß hell sein, wenn es reinlich ge-
halten werden soll und es darf deshalb an der Größe
der Fenster nicht gespart werden.

Fenstericheiben von sogenanntem Rohglas lassen
genügend viel Licht durch, sind wegen ihrer größeren
Dicke weniger zerbrechlich als solche von gewöhnlichem
Glas, werden nicht mit der Zeit blind wie diese und
verhindern das Herein- und Heraussehen Das Lokal
ist in der Farbe hell zu halten, unD es ist gleichzeitig
darauf zu sehen, daß ein Beschreiben und Benialen
der Wände verhindert werde, zu welchem Zweck die
Tischlerarbeit rauh gefertigt nnd die Wände bis auf
etwa zwei Meter Höhe mit rauhem Bewurf versehen
oder mit hellbraiinen glasirten Tonkacheln oder der-
gleichen bekleidet werden. Der Fußboden ist, und
zwar nicht blos in den Pissoirs, sondern auch in den
anderen Lotalen, womöglich nicht mit Holz zu belegen,
sondern mit natürlichen oder künstlichen Steinen oder
mit Asphalt und dergl.

Der den Schülern während der Schulpausen
anziiweisende Spielplatz sollte am besten theilweise
ossen und theilweise bedeckt sein. Der Spielvlatz ist
an das Schulbans arischließend oder doch so nahe
bei demselben anzulegen, daß er vom Schulhaus aus
übersehen werden kann. Eine längliche Grundform
ist geeigneter als eine quadratische. Man sollte den-
selben so groß anlegen, daß jedem Schüler ein Raum
von womöglich 2 bis 4 Quadratmeter zukommt Der
offene Spielvlatz muß so angelegt sein, das er auch,
nachdem er durch Regen oder Schnee naß geworden,
doch raich wieder abtrocknetz der Boden desselben wird
also des Wasserablaufs wegen mit Gefälle angelegt
werden müssen und es wird von der größeren oder
geringeren Durchläisigkeit des Untergrundes abhängen,
ob der Boden nur planirt zu werden braucht, oder
ob er mit Kies beworfen werden muß. Eingefaßt
wird der Spielplatz mit einem Banne oder einer
Mauer, oder wohl am besten mit einer Speere, und
man pflanzt gern rings um den Spielplatz schattens
gehende Bäume.

h » Zur Aussiattung des offenen Spielplatzes gehören
einige, denselben begrenzende, feststehende Bänte von
Holz oder Stein, ferner einige Turngeräthe —- Barren,
Reck und Klettergerüst —- und jedenfalls ein Pump-
bruriiieii mit reinem Wasser; —- es ist dabei anzu-
rathen, daß man das Wasser vom Pumpbrunnen von
Zeit zu Zeit chemisch aus seine Reinheit untersuchen lasse.

Auf dem Lande empfiehlt es sich, daß in der
Nähe des Schulhauses noch ein besonderer Schul-
garten sür die Kinder in Benutzung genommen werde,
um denselben die nöthige Garten-, Felde und Baum-
eUcht praktisch nnd anschaulich demonsiriren zu können.

-
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Die Größe desselben sollte dann nicht unter 400 bis
500 Quadratmeter betragen.

Fük Den Lkhkek lll jedenfalls ein besonderer in
der Nähe des Schulhauses gelegener Garten zum Be-
triebe des Gemüfe- und Obstbaueserwünscht, ja wohl
meistens unentbehrlich.

Wird dem Lehrer Wohnung im Schulhauie an-
gewiesen, lo muß Wohnung und Schullolal genügend
von einander getrennt sein, so daß Störungen für den
einen nnd anderen Theil vermieden werden.

Die Einrichtung der Lehrerwohiiuug muß dabei
aber so getroffen fein, daß dieselbe nicht blos noth-
dürftiges Obdach gewährt, sondern dem Bedürfnisse
einer nicht selten zahlreichen Familie einigermaßen
entspricht, damit die Führung eines geordneten und
auch reinlichen Haushalts möglich bleibt.

Und nun schließlich noch ein paar Worte über
die Reinigung der Schulloiale.

Dieselben werden bei ihrer Benutzung viel mehr
verunreinigt als Wohnzimmer, sie müssen also auch,
wenn sie für Menschen bewohnbar sein sollen, viel
öfter gereinigt werben, als diese.

Wie aber wird in der Regel dieser Forderung
entsprochen, wie wenig wird ihr Genüge geleistet, wie
wird damit gegen die Gesundheit der Kinder gestra-
digt, und welche Lehren werden sie sich einprägen,
wenn man ihnen Reinlichieit predigt und sie häufia
genug gleichzeitig im Staube und Schmutze des-s
Schullokales fast ersticken läßt! Wie gering ist oft noch
das Interesse auch der höheren Stände an dieser
Frage; sie, die ihren Kindern zu Haufe eigene wahrt-
liche Zimmer geben, wie wenig kümmern sie sich oft
noch Darum, wie ihre Kinder in der Schule unter:
gebracht sind, wie dort für ihr leibliches Wohl gesorgt
ist! Erst wenn die Hausväter selbst mit Hand anlegen
urid den Männern der Schule ihre Unterstützung leihen,
wird sich mehr und mehr überall hin die Ansicht
Geltung verschassen, daß im Punkte der Reinlichkeit
der Schulloiale bis jetzt noch viel zu wenig geschieht,
daß eine tägliche gründliche Reinigung aller Theile
derselben vorgenommen werden muß.

Durchgreifende Reinigung des ganzen Schul-
hauses, Weißen resp. Anstreichen der Wände re» Re-
paraturen am Anstrich anderer Theile und dergleichen
müssen natürlich auf die Ferienzeit verlegt werden.
Es ist aber dann darauf zu sehen, daß diese Arbeit
sofort mit dein Anfang der Ferien begonnen und so
rasch gefördert werde, daß der Anstrich noch vor Wieder-
beginn des Unterrichts vollkommen trocknen kann.

Königliche Regierung,
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Anders.
 

Nr. 46. Oels, den 8. Februar 1874.

Betrisft die Wahl der Gemeindevorsteher, Schrifer
(Gerichtsuiänner), Ortssteuererheber und Gemeinde-

schreiber nach den Bestimmungen der neuen
Kreisvrdnung.·

Nach § 186 Der Kreisordnuiig vom 13. December
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1872 erlifcht die Amtsthätigkeit der jetzigen Gemeinde- .
vorsteher und Schöffen am 30. Juni 1874. Die

bleiben jedoch in Funktion bis zum Ablauf der in

dauer, vom Tage ihrer Bestätigung gerechnet, sofern
nicht eine Gemeinde eine frühere Wahl ausdrücklich
beantragt.

Ich bemerke hierbei, daß diese Bestimmung nur
auf solche Dorfgerichtsmitglieder Bezug hat, welche
unmittelbar in Folge der 8JbriifrntatianäzQBahl

Die Formulare zu den Wahlverhandlungen werde
» s ich den Gemeindevorstehern rechtzeitig zugehen lassen.

schon jetzt gewählten Gemeinde-Vorsteher und Schöffen ä Die Termine für die einzelnen Phasen des Wahl-

. s verfahrens setze ich, wie folgt, fest:
der Kreisordnung vorgeschriebenen sechsjährigen Amts- - Am 2., 3 und 4. März cr. ist die Wählerliste

öffentlich auszulegen-i,!nach vorangegangener Oktsüblschek

Seitens der Gemeinde von dem Landrath bestätigt s·
worden sind.
Vorschlagswahlen, auf Grund deren die Ortsobrigkeit

Die in manchen Gemeinden üblichen ?

Bekanntmachung des Termins nnd des Locals
Bis zum 7. Piärz cr. einschließlich find die Ent-

scheidungen des Dorfgerichts über Einwendungen
gean die Richtigkeit der ausgelegten Wählerlisten zu
tre en.

Bis zum 15. März tr. einschließlich sind etwaige
Berufungen gegen die Entscheidungen des Gemeinde-

H vorstandes bei dem Kreis-Ausschuß anzubringen
die Dorfgerichtsmitglieder ernannt und zur Bestäti-
gung dem Landrath vorgeschlagen hat, haben die
Fortdauer der Amtsthätigkeit nach dem 30. Juni cr.
nicht zur Folgej da sie ein eigentliches Vorschlags-
recht zur Bestätigung nicht enthalten, vielmehr nur
dazu dienten, die Wünsche der Gemeinde für die
Ortsobrigkeit zum Ausdruck zu bringen. Meines
Wissens find Gemeinden, denen ein dirertes Preisen-
tationsrecht ihrer Dorfgerichtsmitglieder zur Bestäti- i
gung durch den Landrath zustand, im hiesigen Kreise
nicht vorhanden.

1. Die neuen Gemeindevorsteher und Schäfer
werden nach Vorschrift des § 23 der Kreisordnung
von der Gemeinde gewählt und zwar von den ersteren
für jede Gemeinde einer, von den letzteren zwei, so-
fern in der Gemeinde nicht schon eine größere Anzahl
fungirt, in welchem Fall es bei dieser bewendet.
Vater und Sohn dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder
des Gemeindevorstandes (Dorfgerichts) sein; mit dieser
Maßgabe ist sonst wählbar zum Gemeindevorsteher
und zum Schöffen jedes stimmberechtigte Gemeinde-
mitglied.

Die Theilnahme am Stimmrechte und der Ort
der Ausübung desselben wird durch die bestehende Orts-
verfassung bestimmt und verweise ich in dieser Hin-
ficht, namentlich auch bezüglich der Zulassung unan-
gesessener anohner zum Stimmrecht, auf die für
die Urwahlen zum Kreistage erlassene Kreisblatt-
Verfügung vom 5. Mai 1873 (Kreisblatt pro 1873
Seite 168).

Das Verfahren bei der Wahl der Gemeinde-
vorsteher und Schöfsen ist dasselbe, wie bei der Wahl
der Wahlmänner zur Wahl der Kreistags-Abgeord-
neten und ist über jede Wahl eine besondere Wahl-—-
verhandlung aufzunehmen. Die Bestimmungen des
unten abgedruckten Wahlreglements, sowie der im
Kreisblatt pro 1873 S. 168 abgedruckten Ministerial-
Jnstruction vom 10. März 1873 finden bei diesen
Wahlen analoge Anwendung nur mit der Maßgabe,
daß in die Wählerliste alle stimmberechtigten Gemeinde-
mitglieder, auch wenn sie zum Wahlverbande der
größeren Grundbesitzer gehören, aufzunehmen sind.

Die Wählerlisten find nach dem im Kreisblatt
pro 1873 Seite 172 abgedruckten Schema anzulegen
und mit der ebendort vorgeschriebenen Bescheinigung
zu versehen, jedoch in der Ueberschrift der Spalten
7-—12 entsprechend abzuändern.
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Am 20. März cr. sind die in der Wählerliste
verzeichneten Wähler der Gemeinde von dem als
Wahlvorsteher fungirenden Gerichtsfcholzen unter ge-
nauder Angabe des Locals, des Tages und der Stunde
zu er

Sonnabend, den 28. März cr.,
Vormittags 10 Uhr,

stattfindenden Wahl der neuen, zum l. Juli cr. in
Funktion tretenden Gemeinde-Vorsteher und Schöffen
auf ortsübliche Weise einzuladen.

Am 31 März cr. müssen, mit alleiniger Aus-
nahme derjenigen Gemeinden, in denen Nachwahlen
nothwendig werden sollten, von allen Gemeinden
a. die Wahlprotokolle,
b. bie Wählerliste,
c. die von einem Stimmzähler geführten Gegenlisten,
d. die für ungültig erklärten Stimmzettel,
für jede Gemeinde in dieser Reihenfolge an einander
geheftet, dem Amtsvorsteher des Bezirks eingereicht
sein, welcher diese Schriftstücke bis zum 4. April cr.
mit seiner gutachtlichen Aeußerung mir zugehen
lassen wird.

2 Die Ortssteuer-Erheber, wo solche neben
dem Gerichtsscholzen nach § 159 Tit. 6 Th. ll. A.
L. R. und § 46 des Gesetzes vom 8. Februar 1867
bestellt sind, und Gemeinde- resp. Dorf-Gerichts-
skhreiber werden ebenfalls von der Gemeinde gewählt.
Eine Ernennung durch die Ortsobrigleit findet vom
1. Juli cr. ab überall nicht mehr ’ftatt. Die Bestä-
tigung Beider erfolgt, wie bisher, durch mich, die
Vereidigung der Ortssteuer-Erheber ebenfalls durch
mich resp. durch den von mir hiermit betrauten Amts-
vorsteher, der Dorfgerichtsschreiber, wie bisher, durch
das Königliche Kreis-Gericht.

Zur Uebernahme des Amtes eines Ortssteuer-
Erhebers oder Gemeindeschreibers ist die Eigenschaft
alsstimmberechtigtesGemeindemitgliednichterforderlich

Die Festsetzung der Amtsdauer beider Gemeinde-
beamten-Kategorien ist nach § 169 und 170 Tit. 6
Th. II A. L. R. der Gemeinde überlassen. Jst eine
solche Festsetzung nicht getroffen, fo wird angenommen,
daß der betreffende Beamte auf Lebenszeit angestellt
worden ist. Da eine derartige Anstellung im Interesse
der Gemeinden sich in der Regel nicht empfiehlt, so
werden die Gemeinden darauf zu halten haben, daß
gegenseitige Kündigung in bestimmten Terminen bei
der Wahl der qu. Beamten ausdrücklich vorbehalten wird.



69

Die gegenwärtigen Orts-Erheber und Gemeinde- |
schreiber bleiben bis zum Ablauf ihrer jetzt währenden
Amtsdauer in Funktion, Neuwahlen für sie sind erst
vorzunehmen, sobald ihr Amt nach den vorstehend
allegirten Bestimmungen zur Erledigung kommt. Die
Wahl dieser Beamten stndet abweichend von den für
die Wahl der Dorfgerichtsmitglieder maßgebenden
Bestimmungen nicht nach Vorschrift des Wahlregles
ments der Kreis-ordnung und derMinisterial-Jnstruetion
vom 10. März v. J., sondern in der bisherigen
ortsüblichen Weise statt.

Die Protokolle über die Wahlen der Orts-Er-
heber und Gemeindeschreiber sind ebenfalls dem Amts-
vorsteher vorzulegen, welcher dieselben mit seiner gut-
achtlichen Aeußerung mir einreichen wird.

Es wird sich empfehlen, bei Gelegenheit der
Wahlen der Gemeindevorsteher und Schöffen gleich-
zeitig die Wahlen der Gemeinde-Vertreter für den

für die Amtsausschüsse mehr als drei Vertreter ein-
geräumt find. Zu diesen Wahlen wird eine besondere :
Wählerliste nach oben bezeichnetem Schema aufzu-
stellen sein und werben den Ortsgerichten die be-
nöthigten Formulare zu den qu. Wahlverhandlungen
ebenfalls übersandt werden.

Diese Wahlverhandlungen sind durch die Amts-
vorsteher ebenfalls an mich einzureichen

Für den Amtsausfchnß haben zu wählen:
1) bie Gemeinde Gutwohne IGemeindemitglied,
2) - - Jctikwitz I -
3) - - Gr.-Graben l =
4) = - Pontwitz l =
5) — : Bogschutz 1 :

5) = Gr.-Weigelsd.1 -
7) Bohrau 1 -
8) - Kunersdorf 1 -
9) - - Kl.:Ellguth 2Gemeindemitglieder

10) - - O.-Schmollen1 Gemeindemitglied,
11) - - Vielguth 1 -
12) . = Buchwald h l -
13)» - - Gr.-Zöllnig 2Gemeindemitglieder.

Wahl-Regleiuent.
§ 1.

Acht Tage vor der Wahl werden die Wähler zu
den Wahlen mittelst schriftlicher Einladung oder durch
ortsübliche Bekanntmachung berufen. Die Einladung
und Bekanntmachung muß das Local, den Tag und
die Stunde der Wahl genau bestimmen.2 _

§ .
· Der Wahlvorstand besteht aus dem Landrathe,

beziehungsweise Bürgermeister , Gemeindevorsteher
oder einem von ihnen ernannten Wahlvorsteher und
aus zwei von der Wählerversammlung zu wählenden
Beisttzerm Der Wahlvorstand bestimmt den Proto-
kollfuhrer und die Stimmzähler.

h § 3.
Die Wahlen erfolgen durch· abgestempelte, bei

der Verhandlung zu vertheilende Stimmzettel

 

  

 

§ 4.
Jede Wahl erfolgt in einer besonderen Wahl-

handlung.
. § 5.

eJn der Wahlversammlung dürfen weder Dis-
eusfionen stattfinden, noch Beschlüsse gefaßt werben,

Der Protokollführer ruft die Wähler, wie sie in
ber Wählerliste verzeichnet sind, auf; jeder Aufgerufene
wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Die während des Wahlactes erscheinenden Wähler
können an der nicht geschlossenen Wahl Theil nehmen.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt
der Wahlvorstand die Wahl für geschlossen; der Wahl-
vorsteher nimmt die Stimmzettel einzeln aus der
Wahlurne, verlieft die darauf verzeichneten Namen
und ein Stiinmzähler zählt dieselben laut

§ 6·
Ungestempelt O« unbeschriebene, sowie solche Stimm-

« zettel, auf welchen der Name eines nicht wahlfähigen
Amtsausschuß in denjenigen Gemeinden vorzunehmen; ober mehrere Namen fich gefchrieben finben, finb
denen durch das vom Kreistage festgestellte Statut I ungültig.

Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht
abgegeben betrachtet. Ueber die Gültigkeit der Stimm-
zettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand Die
Stimmzettel sind aufzubewahren und die ungültigen
mit dem Protokolle dem Landrathe, beziehungsweise
bem Kreisausschusse einzusenden.

' 7
Als gewählt ist Derjenige zu betrachten, wel-

cher die absolute Stimmenmehrheit (mehr als die
Hälfte der Stimmen) erhalten hat.

Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so
kommen diejenigen zwei Personen, welche die meisten
Stimmen für sich haben, auf die engere Wahl. Haben
mehr als zwei Personen die meisten und gleichviel
Stimmen erhalten, fo entscheidet das durch die Hand
des Wahlvorstehers zu ziehende Loos darüber, wer
auf die engere Wahl zu bringen ist; in gleicher
Weise erfolgt die Entscheidung, wenn auch die engere
Wahl keine Stimmenmehrheit ergiebt

8§ .
Die Wahlprotokolle sind vom Wahlvorstande,

dem Protokollführer und den Stimmzählern zu
unterzeichnen.

§ 9.
Auf dem Kreistage selbst vorzunehmende Wahlen

können Hauch durch Acclamation stattfinden, sofern
Niemand Widerspruch erhebt.

Nr. 47. Qels, den 5. Februar 1874.

Die Auswanderung nach Brasilien betreffend.
Die Ortsbehärden erfuche resp. veranlasse ich, den

Seite 28 ff. des Amtsblattes der Königl. Regierung
in Breslau pro 1874 abgedruckten ,,Mahnruf gegen
die Auswanderng nach Brastlien« in geeigneter Weise
zur Kenntniß der Ortsbewohner zu bringen.

—
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Nr.48. · Oels, den 10. Februar 1874.

Betrifft die im Kreise errichteten Königlichen Beschäl-Stationen. -
Die Polizei-Behörden und Orts-Gerichte werden benachrichtigt, daß auf den Land-Beschäl-Stationen-

Bogschütz, Süßwinkel und Weidenbach die Königlichen Befchäler eingetroffen sind, wovon den Pferdezilchtern
alsbald Kenntniß zu geben ist. . "

Nationale der Königlichen Landbefchäler.
Stationsort -Bogschüs.
 

   
Lfd. Namen Deren Haar Größe Geburts-Ort
Nr. der Beschäler. und Abzeichen. M« und Jahr. Abstammung Anmerkungen-

1. Colibri. Dunkelbraun. 1,«z. Pleß 1866. von Napoleon l. Vollblut.
4 Thlr. 71/, Sgr. und Comtesse.

2. Herrmann. Goldfuchs, Stern.- 1,70. Marienhöhe von Bachelor
4 Thlr. 71/2 Sgr. 1860.      
 

SüßwinkeL
 

  

 

  

 

 

1. Maleck I. Dunkelbraun, 1,61. Friedrich- von War Eagle und Vollblut.
3 Thlr. Stern, beide Wilhelms-Gesti’it Malvine.

Hinterfessel weiß. 1852.

W ei d e n b ax d).

1. Daun III. Fuchs, Stern. 1,». ‚ Graditz 1865. « von Tarutino und
4 Thlr. 71/2 Sgr. Duenna.

2. Herfvrd ll. Rappe. 1,«. Weedern 1869. von Elias und Else.
I 4 Thlr 71/, Sgr

3 I Lightning ll. Braun, rechte 1,68. Friedrich- von Thanatos und
3 Thlr. 71/2 Sgr Hinterkrone und Wilhelms-Gestüt Lunette.

Ballen weiß. 1869       
Jn Weidenbach soll noch ein vierter Landbeschäler stationirt werden, dessen Signalement s. Z. bekannt

gemacht werden wird.

Verhandlungen über die Einführung der Kreis-

—-—-—--——....- . ----

 

Nr. 49, Oels, den 31. Januar 1874. ; _ » _ h «
Auf ben am 30. b m abgebalteneu Rreißtage ; ordnung im hiesigen Kreise und dem Dotation-Z-

siud die unterm 7. b. M Hin Nr. 4 des Kreis-breites Z fonds zur Durchfuhwng der KWISODDUUUØ
pro 1874 bekannt gemachten Propofitionen, wie folgt, :
erledigt worden: ; Nr. 50‚ Oels, den 11. Februar 1874.

1° murben Die Geschäftsordnung für bie Rreißtage F Die Bestrafung der Schulverfäumnisse betreffend.
des Kreises Oels, sowie die Statuten für die . . . . R" . I
Amtsaussrhiisse der 34 Amtsbezirke festgestellt; s ,Nnch § 15 der Polizewerordnnng dekr» entg»

2. murbe beschlossen, dem Königlichen Kreissteuer- RegMUUg ‚in Vkeslau VPM 20· Decem er 1873

Einnehmer Herrn Menzel hierselbst die Verwal- VIIIqutlmdiftlåckstsegälge FUFSSVVZMJTMZZZ tät-:-
tungderKreiscommunalkassedefinitivzuubertragen, 6cbu1neriäumnißftrafen in beu Stäbten ben Polizei-

3. murben ewä lt in die Commi ion ur Be ut- . ‚. .
achtung dkeerlcPssensteuewReclamastxonrnz pro lsg74: VETWUIWVM m den Iandllchen prtfcbafteu ben Amts-

1. Herr Bürgermeister Mappes aus Orts, Vorstehern nnnnzehr an. Die Bestrafung erfolgt
2. ber Erhscholtiseibesitzek Hm Dahjsch zu g gemaß der Polizei-Verordnung gleichen Datums

Dorf Juliushukg, ; (Amtsblatt pro 1874 S. 11) auf den Antrag der

3. ber Wlainratßbefiger Hm grüß“; von Schulendeputation resp. des Schnlvorstandes.

Wartenburg auf Schleibitz als Mitglieder, « Die Obliegenheiten des Lehrers, des Schul-
l . ɇ o

der Magistrats-Beigeordnete Herr Philipp z oarstandes und des Schulreoijors bezüglich der Ve-
hier, g handlung der Schulversänmnisse find »in der erst-
der Gutsbesitzer Herr Preuß auf Stronn, gedachten Verordnung ausführlich erortert.. Die
der Erdscholtiseibesitzer Herr Auras zu Groß- Magisträte und Qrtsgerichte wollen diese Bestim-
Ellguth als Stellvertreter; mungen baldigst zur Kenntniß der Schulendeputationen,

4. machte der Vorsitzende der Kreisversammlung der Schulvvrstände und der Lehrer bringen, und
Mittheilung von den im Kreise zur Zeit ·be- letzteren bemerllich machen, daß Absentenlisten sur

stehenden Commisfionen, dem Fortschritt der dieFolge nicht mehr ansLandrathsamt eigzzisendensixk
Nebst zwei Beilagein

9
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!
“

 



1. Beilage zu Nr. 8 des spare: Kreisblattes.
 

Den Herren Amtsvorstehern werden zur Fest-
setzung der Schulversäumnißstrafen Formulare zuge-
fertigt werben.

Nr. 51, Delfi, Den |2. Februar 1874.
Mit Bezug auf meine KreisblattsVersügung vom

20 Dezember pr. (Rreißbl. Stück 55 Nro 363) ver-
anlasse ich die nachbenannten Orts-Gerichte, die Be-
scheinigung über die Auslegung der Klassensteuer-
Rollen pro 1874 baldigft einzureichen: Briefe,
—
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Crompufch, Dobrifchau, Eichgrund, Groß-Ell 'utW
Grinmel, Hundsfeld Dom, Jäntschdorf, Jen wiss
Kutschen, Loischwitz, Medlitz, ObersMühlwitz, Neudotf
bsB, Neubaus, Neuhof bsB., Klein-Oels, Pischtaioee
Pontwitz, Rathe, Nieder-Schönau, Schwierfe gutshz
Schwierfe städtisch, Spahlitz, Stampen, Stein,
Stronn, Weidenbach, Würtemberg

Der Königliche Landrath.
gez. v. Rosenberg
 

Nicheamtilcher Theil.
Die Neichsverfassuiig und das Reichs-

militärgefetz.
Die erste Stelle unser den managen, weltbedem

Reichstage unterbreitet find, nimmt nach der aus-
drücklichen Hervorhebung in der Eröffnungsrede des
Reichskanzlers, sowie nach dem altieitigen politischen

Bewußtsein der Entwurf des Reichs-Miliiargeiitzes
ein. »Die feste Regelung der Deutschen Wehrkraft
und Wehrfähigkeit ist geboten durch die erste Pflicht
eines jeden staatlichen Gemeinwesens: die Unabhängig-
keit seines Gebietes und die friedliche Entwickelung
der ihm innewohnenden geistigen und wirihichastlichen
Kraft zu lchützen.«

Die Aufgabe ist für das Deutsche Reich glück-
licher Weise nicht schwer zu erfüllen. Es handelt stch
nicht Darum, wie bei ähnlichen Beraihungen in anderen
Staaten, Die Grundlagen für eine neue Regelung erst
zu sinden; es gilt vielmehr, die bereits glorreich be-
währten unD bei der Gründung des Norddeutichen
Bundes, so wie des Deutichen Reiches vom Reichs-
tage freudig benötigten Grundlagen unserer Wehr-
versassung iu allem Wesentlichen dauernd und un-
widerruflich festzustellen.

Die Heeresversassung, welche der jetzige Deutsche
Kaiser seit dem Antritt der Regentlchaft in Preußen
als »das Vermächtniß einer großen Seit“ —- »durch
Veriüngung ihrer Formen mit neuer Lebenskraft zu
etsüllen-« bedacht war, um »die Geschicke des Vater-
landes gegen die Wechselfälle der Zukunft sicher zu
Bellen“, —- diese Heeresverfassung, mit welcher das
Preiißiiche Heer von Sieg zu Sieg schritt, ist die
Grundlage geworben, auf welcher zunächst der Nord-
deutsche Bund die Einrichtungen schuf, vermöge deren
dem deutschen Vaterlande seine Stellung unter den
Mächten gesichert wurde -—— ste ist« nach neuer wunder-
barer Bewährung, als eine der wichtigsten gemein-
samen Einrichiuiigen in das erweiterte Deutsche Ge-
fainintreich übernommen worden. -«

{Die Verfassung des Norddeutschen Bundes und
ebenso die·Reichsverfassung gehendavon aus, daß su-
vd..rdet Die gesammte Preußische Militärgefetzgebung
in dem ganzen Bundesgebiete eingeführt werbe.
Wenn sodann ,.nach gleichmäßiger Durchführung der
Buznbeskriegs-Organisation«. noch ein umfassevdts
NeschsthlUckkskses festgestellt werben soll, so konnte
Upkszsollte »der Sinn und Zweck dieser Bestimmung
offenbar nicht sein, daß die soeben eingeführte gemein-
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same Organisation sofort wieder in ihren wesentlichen
Grundlagen erschüttert werden sollte, sondern die voll-·
stänriae Einführung der Gesammtorganiiation sollte
die Voraussetzung und zugleich die gificherte Grund-
lage des allgemeinen Mililärgefetzes sein.

Die Verhandlungen bei der Feststellung der
Bundesversassung geben von dieser Bedeutung der in
Rede stehenden Bestimmung unbedingt Zeugniß.

Der frühere Präsident des Abgeordnetenhaufes,
von Forckenbech sagte darauf:

»Ich wünsche der in Preußen bestehenden Orga-
nisation die gesetzliche Grundlage zu geben, die ihr,
meiner Ansicht nach, nach den glorreichen Erfolgen
der Jahre 1864 und 1866 unter keinen Umständen
mehr entzogen werden dari, die ihr in dem Angen-
blicke gegeben werden muß, und auch Seiteus eines
preußischen Abgeordneten, der ihr früher entgegen-
gistanden, gegeben werden kann, wo es sich Darum
handelt, nicht blos die Verhältnisse für Preußen zu
bestsinmen, sondern diese Organisation verfassungsmäßig
auf das übrige Notddeutichland zu übertragen.«

Der bekannte Geschtchisforscher v. Shbel äußerte
frei), wie folgt:

»Jeder Zweifel an der Reorganisatiou, um die
Europa uns beneidet, würde vom allgemeinen Hohn
zugedeckt werden. Jch huldige damit nicht dem
äußeren Erfolg, sondern erkenne die Leistungen der
Reorganiiation an. Der Vorwurf, daß die Friedens-r
präsenzstärke von l Prozent den Wohlstand hemme-
ist grundlos. Trotzdem Preußen seit 18l5 mehr als
1 Prozent heranzog, so hat sich doch in den Jahren
1815—1850 sein Wohlstand verdreifacht, und es war
im Stande, im vorigen Jahre zerschmetternde Schläge
gegen den Feind zu führen, ohne dieser Kraft-
anstrengung wegen zur Emisston von Papiergeld zu
schreiten. Nicht unsere miliiärischen Einrichtungen sind
die Ursachen der Geschäftsstockungen nnd der Krisen,
sondern das Mißtrauen, das durch alle Adern des
ökonomischen Lebens schleicht und das stch mit po-

litischen Motiven nährt. Macheti wir das Wort des
Engländers wahr, welcher sagte: Wenn Norddeutsch-
land fortsährt, unbestegbar zu sein, so ist der Frieden
Europas geficbert.“ _ ·-

Der Abg. Dr. Braun sagte:
„Einig ist die Mehrheit bieles Hauses Darüber,

daß die"Reorganisntions ichlechtweg anzuerkennen-· ist.
Die Vollendung der Reorganifation -·verbürgt- den
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Frieden, das bürgerliche Sehen; Die Armee ist die Aste-
kitranz für seine Sicherheit, die Prämie von Geld
nnd Blut, Die wir mit Recht zahlen müssen. Zu
Zeiten des Reichs prozefsirten die Stände um jeden
Mann, bis der Reichsfeind itn Lande war und ihnen
das Vierfache abnahm, von dem, was verlangt war.
Noch ist der Reichsfeind nicht da, aber: wenn Du
Den Frieden willst, rüste dich zum Kriege, sonst machen
wir den Nachbar zum Feind Und reizen ihn zum
Angrifle

Endlich der Abgeordnete Lasker sprach steh un-
umwunden dahin aus:

»Ich will die Vergangenheit abschließen, ich will
die Gegenwart stcherstellen, ich will die Zukunft nicht
preisgederi, Den Abschluß der Vergangenheit sinde
ich darin, wenn wir endlich ossen die Reorganisaiion
anerkennen. Jndeni ich bereit bin, die Redrganitation
setzt anzuerkennen und jene Zeit friedlich abzuichließeri,
will ich, daß kein Zweifel darüber bestehe, daß von j tzt
an die Rtorganifaiion, wie sie thattächlich in Preußen
durchgeführt ist, die Grundlage für untere Budget-
Bewilligungen für alle Zeiten bilden muß.«

Was damals die Führer der liberalen Partei als
den Sinn der Verfassung bezeichneten, das wird er-
freulicher Weise auch jetzt von den bedeutendsten libe-
ralen Stimmen in der Presse im Voraus bestimmt
hervorgehobem So schreibt die ,,Natiorial.-Zeitung«:

»Die Thronrede beschränkt sich aus die allgemeine
Betrachtung, daß die erste Pflicht eines jeden staat-
lichen Gemeinwesens ist, die Unabhängigkeit seines
Gebietes und die friedliche Entwickelung der in ihm
wohnenden Kraft zu tchüßen. Gewiß wird die große
Mehrheit des Reichstags diese allgemeine Betrachtung
nicht blos als einen theoretischen Satz anerkennen,
sondern auch aus ihm die volle Verpflichtung her-
leiten, die Grundlagen der Heeresorganiiatidn in einem
gesetzlich klaren Wortlaute sicher zu stellen und das
Heer reichlich auszustatten nach den Anforderungen,
welche die besondere Lage des Vaterlandes nothwendig
macht. Bei der Berathung des Gesetzes über die
Heeresorganisation mögen wohl manche lang gehegten
Wünsche und Forderungen abermals auftauchen; alt-er
wir halten die Zeit kaum dazu angeihan, aufs Neue
die einmal gewonnenen Grundlagen zu erschüttern;
es will uns nicht geziemend erscheinen, daß gewisser-
maßen die Gelegenheit benutzt werde, um in eine aber-
malige Diskussion der Elementariätze einzutreten.

Von Haufe aus war es der Sinn der Verfassung,
daß neich einem gewissen Zeitablauf, nachdem genügende
Erfahrungen gesammelt sein werden, auf Grundlage
der Verfassung der einzelnen Gesetze und der zerstreu-
ten Verordnungen eine übersichtliche Kodisikation der
Militärgesrßgebung herbeigeführt werde; dagegen war
es nicht der Sinn der Verfassung, abermals die ge-
wonnenen Grundlagen in Frage zu stellen und von dem
Nachgeben hier oder dort das Zustandekommen des
Militärgesetzes abhängig zu machen. Die Grundzüge
der Herresorganitation stnd anerkannt; diese und die
·Ausfüllung des verfassungsmäßig gebotenen Rahmens
durch die jährliche Budgetbewilligung bilden unter
gegenwärtiges Verfassungsrecht.  Es- lichen ausgeworfen werden können.

Man wird billigerweise von der einen Seite die
verfassungsmäßigen Grundzüge, von der anderen
Seite das Budgetrecht anerkennen müssen, um die
ohnehin schwierige Arbeit der Organisation selbst nicht
unnütz noch mehr zu erschweren dadurch, daß vor-
läisier beigelegte Streitvunkte wiederum gerade bei
Dieter Gelegenheit aufgenommen und ihre Austragung
zur Bedingung dir Vetstäisdigung gemacht werde.
Soweit auch die entgegengesetzten Ansprüche aus-
einandergehen, so sind wir doch berechtigt, auf beiden
Seiten im höchsten Interesse des Reiches eine weise
Mäßigung vorauszusetzen nnd deshalb stnd wir auch
berechtigt, aus das glückliche Gelingen dieses an erster
Stelle in der Thronrede betonten Werkes zu glauben.“

Auf Dem Boden solcher Auffassungen und Ab-
sichten wird es in der That nicht schwer sein, zur Ver-
ständigur:g über das wichtige Werk zu gelangen.

Verbesserung der geistlichen Stellen.
Rede des Auttusministers zu Gunsten der Bewillsgung
von 250,000 Thalern zur Aufbesserung schlecht be-

toldeter Geisttichen
Ich nehme keinen Anstand, auszusprechen, daß

die Gesstlichkeit an vielen Stellen enttchieden Noth
leidet. Der Herr {Referent hat hervorgehoben, daß,
abgesehen von der Provinz bannen)“, in welcher der-
artige Verhältiiisse sich auch siriden und die ebenfalls
mit betücktichtigt werden sollen, daß, abgesehen von
dieser Provinz, im Staate 1020 evangeliiche Pfarr-
Gerstliche sich sinderi, welche die Einnahme von 600
Jhlr neben der Wohnung nicht haben. Jch sollte
glauben, derß solche Zustände allein durch ihre Er-
wähnung den Beweis führen, daß Nothstände ob-
walten. Jch kann aber auch aus meiner eigenen
Praxis das konstatiren: Die Eingaben von Geistlichen
beider Konfrssidnem die Bitten um Unteistiitzungen,
ui«d zwar aus den allerdrängendsten Gründen, sind
sehr zahlreich, ich darf wohl tagen, ich habe mich
eines schmerzlichen Gefühls darüber nicht erwehren
können, wie viele Dankichreiben, als ich am Ende
des vergangenen Jahres in Der Lage war, einer
größeren Zahl von Geistlichen eine mäßige Utiterstützung
zu gewähren, wie viele besondere Dankschreiben mir
dafür zugegangen sind.

Jtt nun aber, meine Herren, Der Nolhstand vor-
handen, so würde es sich fragen, wie ist demselben
abzuhelfens Und da ist nun heute hingedeiitet und
hingewieten worden auf die Kirche selbst, auf dte Ge-
meinden. Ja, meine Herren, es ist gewiß zunächst Sache
der Kirche, in dieser Beziehung helfend einzutreten.
aber, meine Herren, ist denn die Kirche wirklich in
der Enge, einem Zustande, dessen brennende Beichassen-
heit doch gewiß nicht geleugrret werden kann, iogleich
Abhülfe zu leisten? Doch nur in sehr beschränkter
Weise. Es ist ja richtig, daß, wenn Organe für die
Kirche geschossen sind, die die gesammten Gemeinde-
angelegenheiien, auch die Vermögensverwaltung in Die
Hände bekommen, das Interesse an allen erforderlichen
Ausgaben erweckt, die Formen gefunden werden
werden« innerhalb deren auch die Mittel für die Geist-

Es ist auch ganz
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richtig, daß die Staatsregierung, soweit sie es kann,
die Gemeinden nöthigt,« die Summen zu erhöhen, die
von ihr aus dem Gesstlicheii zustießen tollen. Aber
mit einer Kirchenveriassung macht man eben die Ge-

meinden nicht zahlungstähtg, die es an und sür sich
nicht find, und deren giebt es sehr viele. Und ferner,
wenn es» auch wahr ist, was namentlich hier an-

gedeutet worden ist, es gäbe lehr reiche Stellen und
es gäbe andere arme, auf welche ein Theil des Ueber-
schnsses von jenen übertragen werden lönnte, so gehört
doch Dazu eine bestimmte und klare weitergeführte
Entwickelung der Verhältnisse, zu der wir noch viele
Jahre oder doch Jahre brauchen werden, ehe ein der-
artiger Spion durchgeführt werden kann. Jch glaube
alio, daß man uns damit nicht trösten kann.

Wenn dem aber io ist, dann trägt es sich: ist
denn nicht für den Staat alle Veranlassung vorhanden,
mit seinen Kräften einzutreten? Es wird doch Nie-
mand bezweifeln, daß der Staat ein hohes Interesse
daran habe, daß die religiöie Erziehung und Förde-
rung der Nation gewährleistet bleibe, und daß die
Organe, Denen diese Aufgabe zur-seist zugewiesen ist,
auch äußerlich in den Stand gesetzt werden, ihre Aus-
gabe erfüllen zu können, daß auch die Mittel für sie
gefunden werden, die für eine gedeihliche Wirkiamkeit
ihrerieits nothwendig sied. Jch tann Sie, meine
betten, wenn wir die Zukunft ins Auge te sseii, erinnern
an die immer mehr aisnehmende Zahl der Theologen,
der evangelischen und, nach neuerdings mir zueeioms
menen Nachrichten, auch der katholiichen überflogen.
Jch ears nicht unterlassen, hier hervorzuheben, daß die
Forderungen, die die Siaaisgeiiße ist auch an die
latholticheri Theoloieen st llen, mehr ri« sgahen für sie
bedingen, und sie iniufern Den evaiigeiifchen Thiologen
mehr gleichst Ihn, als dies bisher der Fallgewesen st.
Hierin liegt ein Moment Vor, welches zu ernster Er-
wägung mahnt.

Außerdem ist aber eine Thaiiache nicht zu leug-
nen : Der Staat hat eine Reihe von gesetzlichen Maß-
regeln aiordnen rriiiss n in feinem Jitei-sse, die der
Geistlichteit nicht zur Freudigkeit gereirtt haben, und
die ihr als solche znr Freudigkeit nicht haben gereichen

(Birnen; denn Die Gastlichkeit hat dadurch auf manchen
Gebieten verloren an Macht und E nssuß und sie hat
außerdem die Ue-he·rzeuguiig, daß sie, wenn auch nicht
gerade starke Einbußen, doch immerhin empsindlich
genug in ihren Einiahmen durch die staatliche Gei h-
gebung beiairänkt weiden könne und beschränkt werde
-- rcb erinnere hierbei an das Civilstandsgeieß. Es
ist alio ganz erklärlich, daß man in den Kiefer der
Geistlichkeit den Staat veraiiiwortlich macht für alle
Die Nachtheile, die den Stand der Geistlichen durch
Die Gelktzitkbung treffen können. Solche Auffassung
hcllte im aber Mich der Stellung,welchedieGeistlichen
bei uns im öss nilichen Leben haben, für einen ent-
schiedenen Uebeistand, und ich glaube, der Staat hat
alle Ursache-, auf dieses Moment einige Rücksicht
zu nehmen« damit nicht eine Verschlimmerung
desselben eintrete und er einen erhöhten Wider-
stand gegen seine Maßnahmen finde, oder unter der .
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Mißsiimmung leide, die
hervoäzeetreten ist.

on der beantragten Summe von 2 ,
Thalern sind l8,000 Thaler veranschlagt für XVI-)-
höhung der Einnahmen der rheiniicheci Sukkuksq(-
plarreien in dem Verhältniß, daß das Einkommen
von 400 Thu. erreicht wird, so daß dieie Pfarkeim
also gleichgestellt sind allen andern katholischen Pfar-
reien; 90,000 Thie. zur Erhöhung der Einnahmen
der evarigeliicheri Platten anf 600 Thaler; 60,000
Thaler zur Erhöhung der Einnahmen der katho-
liichen Pforten bis auf 500 Thaler-, und der Rest
wird ins Auge gefaßt zur Deckung derjenigen Be-
dürfnisse, welche daraus entipringen, daß ein große
Oi.ote der Einnahmen einer Stelle für den aus der-
ielben erneriiirten Geistlichen abgezweigt werden muß,
und wenn noch etwas übrig bleibt, zur Erhöhung
einzelner Stellen in besonderen Verhältnissen auf 700
und rein. 600 Thln Die Staatsregierung hat sich
anheiichig gemacht, tin nächsten Jahre eine Vorlage
dem Eint beizugeben, welche darthut, daß sie diese
Griiridiäße befolgt hat. Die Staatsregierung erklärt
in der allerbestimmiesten Weise und wiederholt, daß
es sich nicht um Dotationen, sondern um Bedürfniß-
zuschiisse handelt, in ganz derselben Kategorie, in
welcher im oergangenen Jahre 50,000 Thit. zur Er-
höhung der Minima bewilligt sind.

Wenn nun endlich noch ausgesprochen word.ii
ist, es handle sich hierbei um einen Schritt, der die
Herbeiführung einer Staatskirche beziele, so sage ich,
das ist nicht der Fall. Vielmehr glaube ich, daß
nur Theorien in Frage sind, um deretwillen wir uns
nicht zu Entscheidungen bestimmen lassen Dürfen, welche
die schwersten sachlichen Schädigungen mit sich führen.

(Die 250,000 Thlr. zur Verbesserung der geist-
lichen Stellen wurden schließlich bewilligt.)

in den betressenden Kreisen

 

Die Neligionsfreiheit in Preußen-.
(-uuo Der ,,Weser-3eitung«.)

»Die schönste Ehreniäijle des Reichs ist umgr-
warfen, Die -Re-tigionosieiheiil« fo klagte am Donners-
tag Herr Reicheniperger in seiner Rede wider den Nach-
trag zum verhaßt-en Maigeseße.

Was ist denn Entf·eßtiches geicheheni welcher
Alba oder Tilly ist in deutsche Lande eingebrochen,
um die Reger zii erwürgen? wo hat hildetstürmischer
Pöbel die Heiligthümer oerwiistet und die Altare ge-
stürzt? So viel wir wissen, genießen im ganzen Um-
saiige des Vaterlandes alle Religionsparteien des
vollständigsten Schutzes des Gesetzes; überall halten
sie ungestört öffentlichen Gottesdienst, überall wird ge-
predigt, gelehrt, der Sarrameute gewartet, ohne daß
das geringste Hinderniß in den Weg tritt. Anderer-
seits wird nirgends in Deutschland ein Mensch ge-
zwungen, sich einer Kirche anzuschließen, deren Lehre
ihm nicht zusagt, oder sich an gottesdienstlichen Erre-
monien zu betheiligen, die ihm ein Greuel sind. Der
Piotestant wird nicht genöthigt, vor der Hostie au
knien, wie man’s in Frankreich den ketzerischen Sol-
daten wieder zumuthen will, — Die SuDenfinDer werben



nicht gewaltsam getaust, — wie es im Kirchenstaat
mituntser zu geschehen pflegte, ——- unb Die Kaiholiken
werden nicht indie Katechismussiuktden Der lutheriichen
Pfarrer geschleppt. Alle Merkmale der Religions-
freiheit sind also vorhanden. Zum Wesen der Reli-
gionsireiheit gehört Dreierlei: erstlich, daß Jedermann
ungestraft und ungehindert glauben, lehren und be-
kennen darf, was er will; zweitens, daß Niemand ge-
zwungen werden kann« zu glauben, zu lehren und zu
bekennen, was er nicht will; drittens, daß der Staat
Niemanden wegen seines,religiösen Bekenntnisses von
dem Genusse irgend eines bürgerlichen Rechtes aus-
schließt. Diesen drei Punkten steht nur eine Bedin-
gung gegenüber, nicht allein in Deutschland, sondern
in allen Staaten ohne Ausnahme, nämlich diete:
Niemand darf sich auf feine religiösen Ueberzeuguiigen
b.erusen, um ftch seinen bürgerlichen Pstichien zu ent-
ziehen. Eine so weitgehende Religionsfreiheit erkennt
allerdings weder ein deutscher, noch sonst ein Staat
an. Allein davon abgesehen, wird Herr Reschensperger
schwerlich einen Punkt namhaft machen können, wo
er und seine Glaubensgenossen vollster Freiheit ent-
behrten, wo ihnen in kirchlichen Dingen etwas ver-
sagt würde, was andere Bürger des Reichs-. thun
dürfen. .

Wenn Jemand, der Von allen Borfällen der
letzten Jahre nichts wüßte, ihn eiferu hörte, so müßte
er, glauben, es würde mit Feuer und Schwert. oder
wenigstens mit Kerker, Pranger und Staubhesen gegen
die katholische Kirche gewüihet, die Gotteshäiiser
würden gischlossem die Beichtstühle gesperrt, die Gläu-
bigen genöthigt, bei Nacht und Nebel in öDen Wald-
schluchten dieMesse zu eelebriren. Er würde schwer-
lich glauben, daß vor kaum vierzehn Tagen die kn-
tholischen «Wähler, angeführt von ihren Kaplänem mit
fliegenden Fahnen zur Stimmurne gezogen sind, um
in Freiheit ohne Schranken die Reichstagswahl vor-
zunehmen-. Er würde höchlich erstaunt sein, wenn
er noch voll von dem Eindrucke dieser Rede, in Bayern,
im Rheinland, in Westfnlen alle Münster vom Pornp
der bedrückien Kirche erfüllt fände, alle Geistlichen in
öffentlicher Amtswirksnmkeit, das Land von katholischen
Vereinen überzogen, eine katholische Presse in rastloser
Thäiigkeit, die gistigsten und wildesten Jnvektiven gegen
die Obrigkeit zu drucken, in Ständesälen und Volks-
versammlungen die ungebundensten aufrufe an die
Leidentchaft der Massen. Er würde seinen Augen
und seinen Ohren nicht trauen; er würde ftch fragen,
in welchem Lande der Welt denn größere Freiheit in
allen diesen Dingen herrsche und was man denn noch
mehr wolle? «

Alleinherrschaftl würde der Eölner Jeremias ant-
worten, wenn seine angeborne Klugheit es ihm erlaubte.
Herr Reichensperger hat nichts weiter vorzubringen
gewußt, als daß man ,,vielleicht« nächstens auch die
Messe verbieten werde. Solche lustige Beschwerden
stnd die beste Vertheidigungsürsden oerlästertenStaat.
Müßte man wirkliches Unrecht nachzuweisen, man würde

i nicht von eingebildetern Unrecht reden.
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Aut den eigent-
lichen Inhalt der Maigesetze undder gegen den Miß-
brauch des geistlichen Amtes gerichteten Reichsoors
schiiften ging der gewandte Anwalt Roms wohlweisq
lich gar nicht ein. Er fühlte wohl, daß zu seinen
wüthenden Deklamationen jener harmlose Text wenig
stimmen werde. Es hätte sich teltsam ausgenommen,
wenn er z. B. folgendermaßen argumeniirt häite:

»Die schönste Ehreniäule des Reichs, dte" Reli-
gionssreiheit, ist umgeworsen, denn den Pfarrern ist
es verboten, die Kanzel zu politischen Agitationen zu
benutzen.« .

»Ja Preußen wird die Verfassung der katholi-
schen Kirche nicht mehr anerkannt, denn es ist für
strasbar erklärt, Jemanden öffentlich zu verstuchen und
als einen Austätzigen vom Verkehr mit seinen Nach-
barn auszuschließen«

»Die Kirche Christi wird mit Füßen getreten,
Denn man verlangt, daß die Kandidaten zu einem
geistlichen Lehrarnie Dem Herrn Oberprästoenien nam-
hatt gemacht werden«

»Die Uriabhänqigkeit des Priesteistandes ist ver-
nichtet, denn der Gesetzgeber verlangt den Nachweis
wissenschaftlicher Bildung von denen, die als Pfarrer
öffentlich fungiren wollen«

»Der katholische Glaube ist bedroht, denn der
Staat will keine Bischöse dulden, welche gegen ihn
rebelliren.«

Herr Reichensperger ist viel zu geschickt, um sich
aus die Sache ietbst einzulassen. Jedesmal, wo er
sich irgendwie in Einzelheiten einlsßi, geräih er in
Gefahr, das Unrecht feiner Sache bloß zu legen. Zum
Beispiel, wenn er sagt, die Bitchöse weigerten iich
nur, das zu thun, was gegen das Gewissen iei. Das
hätte er besser für sich behalten. Denn wie kann das,
was die Bilchöse in anderen Staaten bereitwillig thun,
in Priußen gegen das Oewissu seit-? Bekanntlich
haben wir einen Fall, wo der preußiiche Bischof, dessen
Diöcese auch Oldenburg umfaßt, in Oldenburg ganz
heiter die Handlungen vornimmt, Die er in Preußen
als sündhast ablehnt. Solche Doppelmoral ist doch
recht bedenklich, und man sollte, wenn man die Bi-
schöse vertheidtgen will, lieber ihre schlimme Verlegen-
heit den römischen Verhaltungsbesehlen gegenüber als
ihren Glaubensmuth hervorheben. Rom bestehlt ihnen
in Bayern, in Frankreich, in Oesterreich, den Gesetzen
stch zu fügen, in Preußen dagegen ungehorsam zu
fein. Das ist die einfache Erklärung der doppelten
Moral. Mit dem Christenthum hatste herzlich wenig
zu schaffen, auch mit dem katholischen Glauben, sollten
wir meinen. Aber freilich, darüber können wir nicht
mitsprechen, denn uns fehlt, wie Hr. Reichensherger
sagt, »das Verständnsß für die Anschauungen der ka-
tholischen Kirche.« Wir können nur von den kin-
schauungen gewöhnlicher ehrlicher Leute reden.
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2 Beilage zu Nr98des Oelser Kreislilattes
 

Kirchlicher Anzeiger aus Oels.
Am Sonntage Estomihi
predigenzu-:Oels

Ja der Schloß- und Pfarrkirche:
Frühpredigt 7 Uhr: Herr spropft Thielmann.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Diakonns Krebs
Nachmittagspredigtl«-Ubr: Herr Superint. Uebers chär.

. In der Propstkirche:
Mittags 1·2 Uhr: Herr Propst Thielmann.

Wochenpredigt: 1. Fastenpredigt:
Donnerstag, den l9. Februar, Vormittags 8‘]. Uhr:

Herr Superintendent U e b e r sch·a r.
Montag den l6. Februar Abends 7 Uhr, Bibelstunde:

Herr Propst Thielmann.
Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

Belanntmachung
betreffend di(

Ausreirhnng non Zinskutmns
VI. resp.
schen altlandschaftiichen Pfandbriefen
und zu den Pfandbriefen bittern I)

m...”mm.

Die Ausreichung der Zinsknpons VI resp. VI.
Periode zu den altlandschaftlichen, auf bestimmte
Güter« aus-gefertigten und zu den Pfandbriefen
Littera C. und zwar für den zehnjährigen Zeit-
raurn 0011 Weihnachten 1873 bis dahin 1883,3
erfolgtbei der unterzeichneten Fürstenthums-
Landschaft in der Zeit

vom 16.lFebruar cr. bis 511m
.Fcbruar er»

in den Stunden von 9 Uhr Vormittags
bis l Uhr Mittags

AlleInhaber derartiger Pfandbriese fordern
wir daher auf, ihre Pfandbriese entweder in dem
Termine· vorzuleczen, oder selbige über die Post
einzufenden, und in jedem Falle Verzeichnisse der- F
selben beizufügen, in welchen die altlandschaftlichen -
Pfandbriefe nach dem Zinsfuße, von 31/2 resp
4 Prozent, besonders nachgewiesenund die Pfand-
briefe Lilie-m C. ebenfalls nach dem Zinsfuße
von 41/2 und von 4 Prozent zusammengestellt,
die 4 prozentigen unter Angabe der Serie be-
sonders aufgeführt werden.

Formulare zu dergleichen s131111166111161111:
zeichnissen»verabreicht unsere Kasse nnentgeldllchs

53616, den 27.. Januar 1874
OelsssMilirfcher Flirstenthnmsss

Landschaft.
vonWlthmann.

DomSehnoltschn1311111266—
fatzferkel zu verkaufen

«-«-·--— -—-— ...__.........._......_‚..‚. _

IV Periode zu den schlesi-k

Belanntmachung
I Das der unterzeichneten Baugesellschaft ge-
;hörige, 111 Groß- Graben belegene Restgrnnd-
I stiick der Hypotheken- Nr. 45, nebst darauf be-
I findlichem Wohnhaus, soll ».

E am 22. Februar cr,
I . 9211:01111111196',8 Uhr-,
in der Brauerei zu Groß--Graben im Wege
der Licitation verkauft werden.

Die resp. Bieter haben eine Caution von
25 Thlr. vor Beginn dcs Termines zu hinterlegen.

Die Besitzung enthält 19 Ar 35 UMeter
der Grundsteuer unterliegende,·zFlache; das Wohn-
haus muß abgeben-.-Den werden.

Der Auszug aus der Steuerrolle, eine be-
fglaubigte Abschrift des Grandbuchblattes, ein
jSituationsplan und andere die Besitzung be-
streffende Nachweisungen, sowie die besonderen
iKaussbedingnngen können in der Brauerei zu
Groß- Graben eingesehen werden.

Die Ertheilung des Zuschlages wird

am 7 Marz1874,
Vormittags ll Uhr,

im Abthe ilungsbureau der Oels-Gnesen’er Eisenf
bahn, Georgenstraße Nr. 148 zu Oels,zstattfinden.

Oels, den 28. Januar 1874 -

Die Direktion der Baugesellschaft
F. Plessne'r Fl- Camp.

(gez.) C. ‘VCSCDIIIII,
Bevollmächtigten

Orts, den 10 Februar1874

Bekanntmachung
Zehn theilweise noch brauchbare

SchlitterrsUntergestelle 511 neun-—- und
viersitziaen Postwagen, zu deren post-
dienstlichen Verwendung es an Ge-
legenhect fehlt, sollen am
Sonnabend, den 2|. d. Mts.", ’

- 10 Uhr Vormittags '
Iauf dem Hofe hinter dem Posthause
innrer den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen mecstbietend
verkauft werden.

I Kaisetlz Post-Amt; «
I Fuhrmann.

  



Nach Amerika für 45 Thlr
mit den kostet-insofern des Rauschen} Lloyd

von statt-tin nach New-Mk
am 2. April, i6. April, 3(). April u. s. w.

Passagepreife incl. Bekösrigung: Kajüten 120, 90 und 60 Thlr., Zwischendeck 45 Thln
Wegen Fracht und Passage wende man sich Berlin an den General-Agenten Herrn

Kultus Flatsch- 80 Junalidenstraße 80,
- sowie-an die Dis-collin- des itsenieisotwee WITH-seien Nett-M3

ljiermit erlaulie mir die ergebene Einzige, daß iilJ meine stellung als Ober-·
gartner in stein vom l. April d. I. ansgelie nud mich als Handelsgartiier in
schauener kreis Orts, etalilire Illurilj meine Reisen im Zin- iiud Auslande,
sowie meine acht-jährige Chatiglieit an den Wieder Hof-« und Zinddsslarliszlulagem hin
nlj in den stand gesetzt, allen Anforderungen in der Gaunerei Zu entsprechen und
übernehme Ausführungen sowohl der kleinsten als auch der größten starke; ebenso
fertige nh Beichnungen zu starke-, Gemüll-— und Odltgarten, Glashausern und
Heizungen aller Ket.

  
 

 
 

 

 

W..- . » -- · » .... ‚W‚_.„.‚_._ . Dolezal„„
s —-

Am MFLSYFRSCZLUS MW bon VerlagvoiiAGrünebergerGCanOem
: . - Q, r

fküh 9 Uhr ab, werden im Gerichtskretscham Herausgsausesp
anl. des landw.hierselbst aus dem S u be irk Bnckoive rund undd} V I g Ver.zu Das.»-den angrenzenden Fugen Des Schutzbezirkes Rogelwitz s

circa lz Stück gie?en-Nutzholz.(sagen 59), s Gesinde-. J fnggefiäläßoäg

n » 11.8 - » O ⸗ W . . ⸗

» 4 » (Erlen:3 „ i DænstJIO Lohnbuch’ nung, Lohn- nnd

6' Qluflagm Depntatberech-
iiung. l Dtzd.
12 Sgr. 3 th.

« 1 Thlr.

,, 270 „ Birken-Stangen (Sagen 72),
„ 200 „ Nadelholz-Nutzholz,
» 80 „ Fichteii-Staiigen,
» 200 Raumm. diverse Brennhölzer, i
» 200 » Abraumreisig ' __„

im Wege der Licitatioii gegen sofortige baute Be- ' Abonncments

  
 

   
 

gab WROTTEIIL beu 8 Februar 1874 aus alle Zeitschriften nimmt jederzeit an die BachsDer Köüiguch.e Dberförflei' s haiidliing des Heinrich Tilgiier. Beriistadtz
 

.»·:4;Tpfkch7"kc Ein Knab-,
é der Lust hat, Kleinptnec zu werben, kann bald n-

Ein Bauergut, j die Lehre treten bei
. A -'| ‘ ' HZJV

hart an der Breslau-Warschauer Bahn, oiron z Rtenwtnemetfter N« ßaflmann. «
1

ex «

 

«
-.e

e

 

.is90 Morgen , einschließlich 14 Morgen Wiese, «« "ÆDDomjnjüm Wahäauvetfauff
meist Weizendodeii, mit Jedendem und todtems _ „

Inventar, Gebäude massiv, mit 5000 Thalern 7 starke qubä. Und bvdnragenbe

«. ⸗ . « . ‚
_._...— ..—-—s-M 45: , "("5

« s . .

( s l
»

r

 n“*.4—u"i— ·.--s.·-«- w. ‚Q.-

versichert, Stalle gewölbt, Hypotheken 4000 Thaler i » Sämmtliche

unkündbar, ist sofort zu verkaufen. Z evangeltfcbe U. katholische Schulbüchcc

Näheres zu erfahren unter der Adresse halte ich stets ans Lager.
A. G. 100 poste restante Brustave. Heinrich Tilguer. ei

 


